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1. Zu don Anordnungon Ur• 1 und 2 übor dio Ausübung von 
Tanz- und Unterhaltungsmusik1

Dio gonannten Anordnungen können ausschließlich gogon Musiker 
und Angehörige von Musikfornationen zur Anwendung gebracht 
werden, dio die dargostelltcn Aktivitäten in öffentlichen 
Tanz- oder Musikvcranstcltunqon durchführen. Dabei handolt 
es sich um Musikaufführungen in Gaststätten, bei Sportveran
staltungen, in Kulturparks, in allen anderen Vergnügungsstät
ten, bei '.Verbcvoraristeltungon, jegliche merhanischo .Viedorgabe, 
wie das Abspielon von Schallplattdn und Tonbändern in Bugcnd- 
clubs und Kulturhäusern (3 1 (4) ЛО Nr. 1). Es worden aber 
auch solche öffentlichen Musikvcranstaltungon erfaßt, die im 
Varietö oder Zirkus, in Sendungen des Stadt-, Bäder-, Zug- und 
Betriebsfunks vorbreitet wordon..Ferner betrifft dies eben
falls öffentliche Musikaufführungen, die durch Organisationon 
und Betriebe gestaltet worden. Somit wordon Musikvoran3taltun- 
gen unter Beteiligung eines bestimmten oder unbestimmton Per-» 
sonenkreisec erfaßt.

Als weitere Voraussetzung der Bechtsanwondung i3t es erforder
lich, daß es sich bei den betreffenden Personen oder Personcn- 
kreisen um Berufsnusikar, Laienmusiker oder nebenberuflich 
tätige Musiker handelt. Berufsmusiker auf dem Gobiot dor Tanz- 
und Unterhaltungsmusik sind im Besitz oines Berufsausweiscs 
(3 3 der AO fir. 1), Laien- und nebenberuflich tätige Musiker 
bedürfen zur Ausübung vor. Tanzmusik in öffentlichen Veranstal
tungen einer staatlichen Spiclerlaubnis (j 1 dor ЛО Nr. 2).
Die Verantwortung für dio Programmgestaltung trogen gomäß 
3 2 (1) dor АО Nr. 1 dio ausübender. Künstler, bei Instrumen
talgruppen der jeweilige Leiter.

Ein Mißbrauch dor Möglichkeiten der Tanz- und 1 interhaltungs- 
musik durch derartige Künstler kann vorlicgon, wenn von ihnen
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